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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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213  Einladung 42. Sitzung des Rates (Hpl.-Sitzung)  
am Dienstag, dem 30.04.2013 – 10:00 Uhr Ratssaal

Tagesordnung

I.  Öffentlicher Teil

1 Anträge auf Durchführung einer aktuellen Stunde 
gemäß § 5 der Geschäftsordnung des Rates und 
der Bezirksvertretungen

2 In die Haushaltplanberatungen verwiesene Anträ-
ge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates 
und der Bezirksvertretungen

2.1 Antrag der FDP-Fraktion betreffend „Führung der Li-
nien 106, 132 und 133 nach Teilinbetriebnahmen der 
Nord-Süd Stadtbahn“ 

 Verweisungsbeschluss des Verkehrsausschusses 
vom 04.09.2012 (zurückgezogen – die Behandlung 
erfolgt in der 43. Sitzung des Rates)

2.2 Antrag der Fraktion Die Linke. betreffend „Baulücken-
programm erhalten“ 

 Verweisungsbeschluss des Rates vom 15.11.2012
2.3 Änderungsantrag der FDP-Fraktion betreffend Kom-

munalaufsichtliche Beanstandung/Ratsbeschluss
14.09.2010 „Verzicht auf die Erhebung von Straßen-
baubeiträgen (Südlicher Abschnitt Severinstraße)“ in 
der Fassung des Beschlusses des Rates aus seiner 
Sitzung am 19.03.2013 – TOP 16.1 (zurückgezogen – 
die Behandlung erfolgt in der 43. Sitzung des Rates)

2.4 Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion betreffend 
„Tanzgastspiele retten – städtischen Zuschuss durch 
TanzEuro entlasten“ in der Fassung des Beschlusses 
des Betriebsausschusses Bühnen der Stadt Köln am 
11.04.2013 – TOP 3.1

2.5 Mündlicher Änderungsantrag der SPD-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Antrag der 
FDP-Fraktion auf Durchführung einer aktuellen Stun-
de betreffend „Stehen demnächst Schwimmvereine 
vor verschlossenen städtischen Bädern?“ in der Fas-
sung des Beschlusses des Sportausschusses vom 
09.04.2013

3 Neue Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung 
des Rates und der Bezirksvertretungen

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des 
Rates und der Bezirksvertretungen

5 Anregungen und Stellungnahmen zur Haushalts-
planberatung

6 Einwendungen gegen den Entwurf der Haushalts-
satzung der Stadt Klöln für die Haushaltsjahre 
2013/2014

6.1 Einwendungen von Frau Nicolaysen, Herrn Klein und 
Herrn Polls gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 
2013/2014

6.2 Einwendung von Herrn Dr. Peters gegen den Entwurf 
der Haushaltssatzung 2013/2014

6.3 Einwendung von Herrn Hagenbruch gegen den Ent-
wurf der Haushaltssatzung 2013/2014

6.4 Einwendung von Herrn Wortmann gegen den Entwurf 
der Haushaltssatzung 2013/2014

7 In die Haushaltsplanberatungen verwiesene Be-
schlussvorlagen

7.1 Vorzeitige Teilinbetriebnahme der Nord-Süd-Stadt-
bahn zwischen Severinstraße und Rodenkirchen

 (zurückgezogen – die Behandlung erfolgt in der 43. 
Sitzung des Rates)

 

8 Weitere Beschlussvorlagen der Verwaltung
8.1 Hpl.-Entwurf 2013/2014 
 Beschlussfassungen des Rates im Zusammenhang 

mit den Konsolidierungsvorschlägen der Verwaltung
9 Bürgerhaushalt 2013/2014 – Umsetzung der Vor-

schläge
9.1 Bürgerhaushalt 2013 – Umsetzung der Bürgervor-

schläge
9.2 Bürgerhaushalt 2013 – Voten der Bürger zu den Kon-

solidierungsvorschlägen der Verwaltung
10 Stellenpläne
10.1 Stellenplan der Bühnen der Stadt Köln für die Kalen-

derjahre 2013/2014
10.2 Stellenplan des Gürzenich-Orchesters Köln für die 

Kalenderjahre 2013/2014
10.3 Stellenübersicht und Stellenplan der Beamtinnen und 

Beamten der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln für 
die Jahre 2013/2014

10.4 Stellenplan für die Jahre 2013/2014
10.5 Stellenplan des Wallraf-Richartz-Museums & Fonda-

tion Corboud der Stadt Köln für die Jahre 2013 und 
2014

11 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt 
Köln für die Haushaltsjahre 2013/2014

Köln, den 19. April 2013
Der Oberbürgermeister
gez. Jürgen Roters

214 Einladung 43. Sitzung des Rates  
am Dienstag, dem 30.04.2013 – 15:00 Uhr Ratssaal

Tagesordnung

I.  Öffentlicher Teil

1 Anträge auf Durchführung einer aktuellen Stunde 
gemäß § 5 der Geschäftsordnung des Rates und 
der Bezirksvertretungen

2 Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erb-
schaften

2.1 Annahme einer Schenkung für das Museum für Ost-
asiatische Kunst

2.2 Annahme einer Schenkung für das Museum für Ost-
asiatische Kunst 

 hier: Schenkungsangebot von den Eheleuten Ingrid 
und Werner Welle

3 Anträge des Rates/Vorschläge und Anregungen 
der Bezirksvertretungen

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates 
und der Bezirksvertretungen

3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion betreffend „Übertragung 
der Geldwäscheüberwachung auf die örtlichen Ord-
nungsbehörden“

3.1.2 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Brandschutz 
in gefährdeten Wohnquartieren – Konsequentes 
Durchsetzen der gesetzlichen Vorgaben!“

3.1.3 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Ja zum ge-
meinsamen Schulunterricht für Mädchen und Jungen 
an Kölner Schulen – Nein zum getrennten Sportunter-
richt“
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3.1.4	 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Protestkund-
gebungen vor Ratssitzungen“

3.1.5	 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Zusammen-
legung der Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl 
2014“

3.2	 Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen 
gemäß § 37 Absatz 5 der Gemeindeordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen

4	 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des 
Rates und der Bezirksvertretungen

4.1	 Anfrage der Fraktion Die Linke. betreffend „Kosten-
steigerungen bei Großprojekten“

4.2	 Anfrage der Fraktion pro Köln betreffend „Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“

5	 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und Bürgerin-
nen

5.1	 Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 der Ge-
meindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

5.2	 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Gemeindordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

5.3	 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid gemäß § 26 der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

5.4	 Anregungen und Stellungnahmen des Integrationsra-
tes gemäß § 27 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen

6	 Ortsrecht
6.1	 Satzungen
6.1.1	 Einleitung eines Satzungsverfahrens zur Festle-

gung des Gebietes für die Immobilien- und Stand-
ortgemeinschaft „IG Kalker Hauptstraße Un-
ternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ 
und Erhebung von Abgaben nach dem Gesetz 
über Immobilien- und Standortgemeinschaften  
(ISGG NRW)

6.2	 Gebühren-, Entgeltordnungen und ähnliches
6.3	 Ordnungsbehördliche Verordnungen
6.4	 Sonstige städtische Regelungen
7	 Unterrichtung des Rates gemäß § 82 Absatz 1 

und § 84 Absatz 1 Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen über die vom Kämmerer ge-
nehmigten Mehraufwendungen

8	 Überplanmäßige Aufwendungen
9	 Außerplanmäßige Aufwendungen
10	 Allgemeine Vorlagen
10.1	 Abschluss einer neu gefassten öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung über die Bearbeitung von Beihilfeange-
legenheiten für die Gemeinde Nettersheim durch die 
Beihilfekasse der Stadt Köln

10.2	 Grüngürtel: Impuls 2012
10.3	 Weiterführung Kindertagesstätte Escher Straße 152
10.4	 Kölner Verkehrs-Betriebe AG: Liquidation der RC 

Data
10.5	 Neufassung des Vertrages über die Finanzierung der 

Verbraucherberatungsstelle Köln
10.6	 Rheinboulevard – Teilbe-

reich II: Ufertreppe und Boulevard  
hier: Umplanung Teilbereich Boulevard

10.7	 Fortführung des museumspädagogischen Sonder-
projekts „Wallraf – der Museumsbus“ bis 31.10.2013

10.8	 Vergabe von Bauüberwacher-, Bauoberleitungs- und 
Sachverständigenleistungen für die Generalsanierung 
des Tunnels Grenzstraße

10.9	 Bestellung des leitenden Museumsdirektors Herrn Dr. 
Marcus Dekiert zum geschäftsführenden Betriebslei-
ter des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Cor-

boud
10.10 Verlängerung der einstweiligen Sicherstellung der 

„Mittelterrassenkante in Müngersdorf“
10.11 Koelnmesse GmbH 
 hier: Entnahme aus der Kapitalrücklage
10.12 Kölner Sportstätten GmbH: Änderung des Gesell-

schaftsvertrages
10.13 Einrichtung eines Aufbaubildungsganges: Existenz-

gründung  am Hans-Böckler-Berufskolleg, Eitorfer 
Str. 18–20, 50679 Köln

10.14 Markenprozess Köln
10.15 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungs-

zentrum Köln 
 hier: Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2011
10.16 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungs-

zentrum Köln 
 hier: Auflösung der Kapitalrücklage
10.17 Vorzeitige Teilinbetriebnahme der Nord-Süd-Stadt-

bahn zwischen Severinstraße und Rodenkirchen
10.17.1 Vorzeitige Teilinbetriebnahme der Nord-Süd-Stadt-

bahn zwischen Severinstraße und Rodenkirchen
10.17.2 Antrag der FDP-Fraktion betreffend „Führung der Li-

nien 106, 132 und 133 nach Teilinbetriebnahmen der 
Nord-Süd Stadtbahn“ 

 Verweisungsbeschluss des Verkehrsausschusses 
vom 04.09.2012

10.17.3 Änderungsantrag der FDP-Fraktion betreffend Kom-
munalaufsichtliche Beanstandung/Ratsbeschluss 
14.09.2010 „Verzicht auf die Erhebung von Straßen-
baubeiträgen (Südlicher Abschnitt Severinstraße)“ in 
der Fassung des Beschlusses des Rates aus seiner 
Sitzung am 19.03.2013 – TOP 16.1

11 Bauleitpläne – Änderung des Flächennutzungspla-
nes

11.1 192. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im 
Stadtbezirk 8, Köln-Kalk 

 Arbeitstitel: Ehemalige Stadtbahn-Wendeschleife in 
Köln-Merheim 

 hier: Feststellungsbeschluss
12 Bauleitpläne – Anregungen/Satzungen
12.1 Beschluss über die Aufstellung und Satzungsbe-

schluss betreffend den Bebauungsplan 7048/03  
Arbeitstitel: Stadtteilzentrum Buchheimer Straße in 
Köln-Mülheim

12.2 Beschluss über die Aufstellung und Satzungsbe-
schluss betreffend den Bebauungsplan 7146/02 

 Arbeitstitel: Zentrum Buchheim in Köln-Buchheim
12.3 Beschluss über Stellungnahmen, Änderung sowie Sat-

zungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan-Ent-
wurf (vorhabenbezogener Bebauungsplan) 65458/02  
Arbeitstitel: Christuskirche/Herwarthstraße in Köln-
Neustadt/Nord

12.4 Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungsplan 
Nummer 76441/02 

 Arbeitstitel: „Am Lusthaus“ in Köln-Rath/Heumar
12.5 Beschluss über Stellungnahmen sowie Satzungs-

beschluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf 
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) 62528/02  
Arbeitstitel: Volkhovener Weg in Köln-Heimersdorf

12.6 Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungs-
plan (vorhabenbezogener Bebauungsplan) Nummer 
70454/08 

 Arbeitstitel: Kalker Hauptstraße 145 in Köln-Kalk
12.7 Beschluss über Stellungnahmen sowie Satzungsbe-

schluss betreffend den Bebauungsplan-Entwurf (vor-
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habenbezogener Bebauungsplan) Nummer 73458/02 
	 Arbeitstitel: Kieskaulerweg in Köln-Merheim
12.8	 Satzungsbeschluss betreffend den Bebauungs-

plan (vorhabenbezogener Bebauungsplan) Nummer 
70439/07 

	 Arbeitstitel: Flamme Möbel in Köln-Poll
13	 Bauleitpläne – Aufhebung von Bebauungs-/Durch-

führungs-/Fluchtlinienplänen
13.1	 Aufhebung des Bebauungsplanes 68529/03  

– Satzungsbeschluss – 
	 Arbeitstitel: Leverkusener Straße in Köln-Flittard
13.2	 Aufhebung des Fluchtlinienplanes 756 
	 – Satzungsbeschluss – 
	 Arbeitstitel: Zoologischer Garten in Köln-Nippes
14	 Erlass von Veränderungssperren
14.1	 Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-

bereich der Ortslage in Köln-Neustadt/Süd, Köln-Sülz  
Arbeitstitel: Eifelwall in Köln-Neustadt/Süd; Köln-Sülz

14.2	 Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-
bereich der Ortslage in Köln-Rondorf 

	 Arbeitstitel: Südlich Rodenkirchener Straße in Köln-
Rondorf

15	 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sachen
16	 KAG-Satzungen – Erschließungsbeitragssatzun-

gen
17	 Wahlen
17.1	 Benennung der Mitglieder und stellvertretenden Mit-

glieder des Ausschusses für anzeigepflichtige Entlas-
sungen der Agentur für Arbeit Köln

17.2	 Neuwahl eines beratenden Mitgliedes für den Ju-
gendhilfeausschuss

17.3	 Antrag der Fraktion pro Köln 
	 hier: Umbesetzung Kulturausschuss
17.4	 Antrag der Fraktion pro Köln 
	 hier: Umbesetzung Jugendhilfeausschuss
17.5	 Änderung der Benennung sachkundiger Einwohne-

rinnen und Einwohnern für diverse Ausschüsse auf 
Empfehlung der Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, 
Schwule und Transgender

17.6	 Wahl der Beisitzerinnen und Beisitzer des Wahlaus-
schusses für die Kommunalwahl 2014

17.7	 Wahl einer Beigeordneten/eines Beigeordneten für 
Kunst und Kultur

18	 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 
gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

19	 -

II. 	 Nichtöffentlicher Teil

20	 Annahme von Schenkungen/Vermächtnissen/Erb-
schaften

21	 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

22	 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des 
Rates und der Bezirksvertretungen

23	 Grundstücksangelegenheiten
23.1	 Grundstücksverkauf Dillenburger Straße
23.2	 Grundstücksverkauf Netzestr. in Köln-Chorweiler
23.3	 Verkauf des Grundstücks Bürgerstraße 2/Alter Markt, 

Köln-Altstadt-Nord
24	 Allgemeine Vorlagen
24.1	 Einleitung eines Offenen Vergabeverfahrens zum Ab-

schluss von Verträgen über die Unterhalts-, Grund- 
und Feuchtreinigung in insgesamt 26 Objekten (Ver-

waltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten, 
etc.) -Paket 7-

25 Wahlen
26 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 

gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Köln, den 19. April 2013
Der Oberbürgermeister
gez. Jürgen Roters

215 Veränderungssperre für einen Teilbereich der  
Ortslage in Köln-Mülheim 
– Arbeitstitel: Stadtteilzentrum Berliner Straße  
in Köln-Mülheim – vom 6. Februar 2013

Da die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-
bereich der Ortslage in Köln-Mülheim mit dem Arbeitstitel – 
Stadtteilzentrum Berliner Straße – im Amtsblatt Nummer 6 
vom 13. Februar 2013 nicht wirksam bekannt gemacht worden 
ist, wird sie erneut bekannt gemacht.

SATZUNG

über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Orts-
lage in Köln-Mühlheim – Arbeitstitel: Stadtzentrum Berliner 

Straße in Köln Mühlheim – vom 6. Februar 2013 

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 5. Februar 
2013 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
– in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 09.12.2010 einen 
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
das Gebiet beiderseits der Berliner Straße vom Clevischer 
Ring bis zu dem Gebäude Hausnummern 140 bis 158, beider-
seits der Von-Sparr-Straße von Hacketäuerstraße bis zur Ber-
liner Straße und die Grundstücke Clevischer Ring 114 bis 122 
in Köln-Mülheim gefasst. Der Oberbürgermeister und ein Aus-
schussmitglied haben am 26.09.2012 per Dringlichkeitsent-
scheidung den Beschluss gefasst, den Aufstellungsbeschluss 
vom 09.12.2010 zu korrigieren. Der Plangeltungsbereich um-
fasst nun das Gebiet westlich der Berliner Straße südlich der 
Von-Sparr-Straße (Hausnummern Berliner Straße 5 bis 61) in 
Köln-Mülheim.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
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der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen
a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 

oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.
	 Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, 

Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 

215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „(1) Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hät-
ten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 
( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
die Voraussetzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden 
sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“
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§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	� im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 

1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 6. Februar 2013		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

216 Satzung über eine Veränderungssperre für einen 
Teilbereich der Ortslage in Köln-Dellbrück 
– Arbeitstitel: Hatzfeldstraße in Köln-Dellbrück – 
vom 4. April 2013

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 5. Februar 
2013 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
– in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 14.05.2012 einen 
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
den Bereich westlich der Mielenforster Straße zwischen Hatz-
feldstraße und Flurstück Nummer 2658, südlich der Hatzfeld-
straße bis zur südlichen Flurstücksgrenze der Flurstücke Num-
mern 2654 bis 2658, 2435, 2436, 2438, 2431, 2371 bis 2373, 
2223, 2154 sowie 2156, nördlich der Hatzfeldstraße unter Ein-
bezug der Flurstücke Nummern 2283 bis 2294, 2316 bis 2318, 
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2531, 2532, 1949, 2018 bis 2021, 1994 bis 1997, 1715 so-
wie 2375 bis 2380, beiderseits der Radiumstraße und östlich 
des Grafenmühlwegs zwischen Hatzfeldstraße und Flurstück 
Nummer 2156 in Köln-Dellbrück gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, Än-
derung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 

Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 „(1) Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

 3.  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

 1.  entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hät-
ten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

 2. die V orschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 
( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
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die Voraussetzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden 
sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	� im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 

1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 4. April 2013  Der Oberbürgermeister
    gez. Roters

217 Veränderungssperre für einen Teilbereich der  
Ortslage in Köln-Bilderstöckchen 
– Arbeitstitel: Nievenheimer Straße in Köln-Bilderstöck-
chen – vom 10. Oktober 2012

Da die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teilbe-
reich der Ortslage in Köln-Bilderstöckchen mit dem Arbeitstitel 
– Nievenheimer Straße in Köln-Bilderstöckchen – im Amtsblatt 
Nummer 47 vom 24.10.2012 nicht wirksam bekannt gemacht 
worden ist, wird sie erneut bekannt gemacht.

SATZUNG

über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der 
Ortslage in Köln-Bilderstöckchen – Arbeitstitel: Nievenheimer 

Straße in Köln-Bilderstöckchen – vom 10. Oktober 2013

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 20.09.2012 
aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der bei 
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Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
– in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 13.09.2012 einen 
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
die Grundstücke beidseitig der Nievenheimer Straße zwischen 
Escher Straße und Geldernstraße in Köln-Bilderstöckchen ge-
fasst.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, Än-
derung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlan 

gen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
„ (1) Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

 3.  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

 1.  entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hät-
ten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

 2. die V orschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
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welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 
( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
die Voraussetzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden 
sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	� im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 

1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 10.10.2012		  Der Oberbürgermeister
				    In Vertretung
				    Guido Kahlen
				    (Stadtdirektor)
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218 Veränderungssperre für einen Teilbereich der  
Ortslage in Köln-Altstadt/Süd  
– Arbeitstitel: Nördliche Severinstraße (Bezirksteilzent-
rum) in Köln-Altstadt/Süd – vom 18. Oktober 2012

Da die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teilbe-
reich der Ortslage in Köln-Altstadt/Süd mit dem Arbeitstitel – 
Nördliche Severinstraße (Bezirksteilzentrum) in Köln-Altstadt/
Süd – im Amtsblatt Nummer 55 vom 12. Dezember 2012 nicht 
wirksam bekannt gemacht worden ist, wird sie erneut bekannt 
gemacht.
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SATZUNG

über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Orts-
lage in Köln-Altstadt/Süd – Arbeitstitel: Nördliche Severinstra-

ße (Bezirksteilzentrum) in Köln-Altstadt/Süd  
– vom 18. Oktober 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 20. Septem-
ber 2012 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 
2023) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – 
diese Satzung beschlossen:

§ 1

Der Oberbürgermeister und ein Ratsmitglied des Stadtent-
wicklungsausschusses haben am 16.  Dezember 2011 im 
Wege einer Dringlichkeitsentscheidung nach §  60 Absatz 2 
Satz 1 GO NRW einen Beschluss über die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen Severinstraße, An 
St. Katharinen, Achterstraße, Rosenstraße, westliche Grenze 
des öffentlichen Parkplatzes, Achtergäßchen, östliche Grenze 
der Severinstraße, Kartäuserhof, westliche Grenze der Flurstü-
cke 469 und 139/4, westliche und nördliche Grenze des Flur-
stücks 139/2, westliche Grenze der Severinstraße, südliche 
und westliche Grenze der Flurstücke 112/4, 112/1 und 247, 
westliche Grenze des Flurstücks 758/115, Jakobstraße, west-
liche Grenze der Flurstücke 376, 363 und 362, Josephstraße, 
westliche Grenze der Flurstücke 351 und 341, Im Dau, west-
liche und nördliche Grenze des Flurstücks 741/30, westliche 
Grenze der Flurstücke 447 und 304 bis 312 (alle Gemarkung 
Köln, Flur 12), Karl-Berbuer-Platz, westliche Grenze der Flur-
stücke 426 und 409 (beide Gemarkung Köln, Flur 10) und Per-
lengraben (B 55) in Köln-Altstadt/Süd gefasst.

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 7. Februar 2012 die 
Dringlichkeitsentscheidung vom 16.  Dezember 2011 geneh-
migt. 

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

	 Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „(1) Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
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des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hät-
ten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 
( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
die Voraussetzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden 
sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-

plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	� im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 

1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 18.10.2012		  Der Oberbürgermeister
				    In Vertretung
				    Guido Kahlen
				    Stadtdirektor
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219 Veränderungssperre für einen Teilbereich der  
Ortslage in Köln-Altstadt/Nord 
– Arbeitstitel: 3. Änderung nördlich S-Bahn/Eigelstein –

Da die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-
bereich der Ortslage in Köln-Altstadt/Nord mit dem Arbeitstitel 
– 3. Änderung nördlich S-Bahn/Eigelstein – im Amtsblatt Num-
mer 6 vom 13. Februar 2013 nicht wirksam bekannt gemacht 
worden ist, wird sie erneut bekannt gemacht.

SATZUNG

über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Orts-
lage in Köln-Altstadt/Nord – Arbeitstitel: 3. Änderung nördlich 

S-Bahn/Eigelstein – vom 7. Januar 2013

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 15. November 
2012 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
– in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 22.03.2012 einen 
Beschluss über die Einleitung betreffend die vereinfachte Än-
derung des Bebauungsplanes für das Gebiet S-Bahn-Strecke 
Köln Hauptbahnhof – Hansaring, Maybachstraße, Krefelder 
Straße, Weidengasse, Gereonswall, Im Stavenhof, Eigelstein, 
S-Bahn-Strecke Köln Hauptbahnhof – Hansaring, Am Salzma-
gazin und Eintrachtstraße in Köln-Altstadt/Nord gefasst.
Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

	 Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleit-
planung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch 
gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von zwei Jah-
ren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung. 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
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	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „(1) Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hät-
ten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-

prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 
( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
die Voraussetzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden 
sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	� im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 

1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,
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	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 7. Januar 2013		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

220 Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortsla-
ge in Köln-Kalk 
– Arbeitstitel: Kalker Hauptstraße in Köln-Kalk –

Da die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-
bereich der Ortslage in Köln-Kalk mit dem Arbeitstitel – Kal-
ker Hauptstraße in Köln-Kalk – im Amtsblatt Nummer 41 vom 
5. Oktober 2011 nicht wirksam bekannt gemacht worden ist, 
wird sie erneut bekannt gemacht.

SATZUNG

über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der  
Ortslage in Köln-Kalk – Arbeitstitel: Kalker Hauptstraße in 

Köln-Kalk – vom 9. Dezember 2010

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 25.11.2010 
aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
– in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 08.07.2010 einen 
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
das Bezirkszentrum Kalk westlich und nördlich des Flurstücks 
240 (Köln-Arkaden), östlich und nördlich der Peter-Stühlen-
Straße, östlich der Vietorstraße, nördlich der Engel- und Jo-
hann-Classen-Straße, westlich der Kasernenstraße bis zur 
Kreuzung Thumbstraße, nördlich und in Verlängerung östlich 
des Flurstücks 439 bis südlich Kalker Hauptstraße, westlich 
des Flurstücks 188, südlich des Flurstücks 252 bis westlich 
Zechenstraße und nördlich Martin-Köllen-Straße, östlich Ka-
pellenstraße bis Flurstück 104, nördlich Kantstraße bis Hohl-
wegstraße nördlich der Flurstücke 122 und 56/1 bis circa 
190 m entlang östlich der Neuerburgstraße, südlich Sievers-
straße, östlich des Flurstücks 291, südlich des Flurstücks 276, 
östlich des Flurstück 275, südlich Sieversstraße bis zur Grenze 
des Flurstücks 267, 33 m in südlicher Richtung des Flurstücks 
267 entlang des Gebäudes bis nördlich des Flurstücks 289, 
östlich des Flurstücks 250, westlich Rolshover Straße, südlich 
der Flurstücke 203, 408/4, 405/4, 192/20, bis südlich Flurstück 
127/20, westlich Robertstraße bis nördlich Dillenburger Stra-
ße südlich Flurstück 202/20, westlich der Flurstücke 202/20, 
203/20; 158/20, 176/20  ff. bis südlich Grünebergstraße und 
Flurstück 106 quer bis zur Kalker Hauptstraße gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

	 Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
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gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „(1) Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hät-
ten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 
( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
die Voraussetzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden 
sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
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vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	 i�m Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 

1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 09.12.2010		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

221 Veränderungssperre für einen Teilbereich der  
Ortslage in Köln-Altstadt/Nord  
– Arbeitstitel: Brandenburger Straße, Erweiterungsfläche 
in Köln-Altstadt/Nord –

Da die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-
bereich der Ortslage in Köln-Altstadt/Nord mit dem Arbeitstitel 
– Brandenburger Straße, Erweiterungsfläche in Köln-Altstadt/
Nord – im Amtsblatt Nummer 48 vom 23. November 2011 
nicht wirksam bekannt gemacht worden ist, wird sie erneut 
bekannt gemacht.

SATZUNG
über eine Veränderungssperre für die Erweiterungsfläche des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Brandenburger 
Straße in Köln-Altstadt/Nord“ – Arbeitstitel: Brandenburger 

Straße, Erweiterungsfläche in Köln-Altstadt/Nord –
vom 8. November 2011

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 13.10.2011 
aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
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(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
– in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 18.11.2010 einen 
Beschluss über die Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses 
vom 18.03.2010 für den Bereich Johannisstraße 43 – 47 und 
Breslauer Platz 2 (Flurstücke 575, 576, 460, 461, 462, 463) ge-
fasst.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

	 Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 
Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 

Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „(1) Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hät-
ten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit 
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§ 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 
( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
die Voraussetzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden 
sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	� im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 

1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 8. November 2011	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

222 Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortsla-
ge in Köln-Esch/Auweiler 
– Arbeitstitel: Griesberger Straße in Köln-Esch/Auweiler –

Da die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-
bereich der Ortslage in Köln-Esch/Auweiler mit dem Arbeitsti-
tel – Griesberger Straße in Köln-Esch/Auweiler – im Amtsblatt 
Nummer 2 vom 11. Januar 2012 nicht wirksam bekannt ge-
macht worden ist, wird sie erneut bekannt gemacht.
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SATZUNG

über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Orts-
lage in Köln-Esch/Auweiler – Arbeitstitel: Griesberger Straße 

in Köln-Esch/Auweiler – vom 8. November 2011

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 13.10.2011 
aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) 
– in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – diese 
Satzung beschlossen:

§ 1

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 19. Mai 2011 ei-
nen Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für das Gebiet zwischen Griesberger Straße, Frohnhofstraße, 
Weilerstraße und Chorbuschstraße gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

	 Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „(1) Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hät-
ten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 
2 Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 
Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden 
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sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder 
sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berück-
sichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 
3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Absatz 3 
Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 
( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) 
die Voraussetzungen für die Durchführung der Be-
teiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden 
sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-
satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1.	� die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

	 2.	� § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3.	� der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 
sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes herausstellt;

	 4.	� im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 

1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.
§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 8. November 2011	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters
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223 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines Verfahrens zur Änderung eines 
Bebauungsplans 
Arbeitstitel: Südlich Rodenkirchener Straße in  
Köln-Rondorf

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 8. 
Juli 2010 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, das Verfahren 
zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 67384/03 gemäß 
§ 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch 
(BauGB) für das Gebiet zwischen der Rodenkirchener Straße, 
der Adlerstraße, der Reiherstraße und der Habichtsstraße —
Arbeitstitel: Südlich Rodenkirchener Straße in Rondorf— ein-
zuleiten, mit dem Ziel, im Bereich der Rodenkirchener Straße 
(Hausnummer 99 bis 125) den vorhandenen Gebäudebestand 
durch Festsetzung zu sichern.

Köln, den 6. April 2013		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 6. April 2013		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

224 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Änderung eines Beschlusses über die Einleitung der 
Änderung eines Bebauungsplanes 
Arbeitstitel: Südlich Rodenkirchener Straße in  
Köln-Rondorf

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15. 
September 2011 unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss
1.	 beschließt, das Plangebiet zur 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 67384/03 —Arbeitstitel: Südlich Roden-
kirchener Straße in Köln-Rondorf— auf den Bereich der 
Rodenkirchener Straße (Hausnummer 99 bis 125) zu be-
grenzen, mit dem Ziel, den vorhandenen Gebäudebestand 
durch Festsetzung zu sichern;

2.	 nimmt das städtebauliche Planungskonzept —Arbeitstitel: 
Südlich Rodenkirchener Straße in Rondorf— zur Kenntnis;

3.	 beschließt die Durchführung der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) nach Modell 1;

4.	 beschließt, das Planverfahren von einem regulären Ände-
rungsverfahren auf ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 
BauGB umzustellen.

Köln, den 6. April 2013		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 6. April 2013  Der Oberbürgermeister
    gez. Roters

225 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Aufstellung eines Bebauungsplans 
Arbeitstitel: Eifelwall in Köln-Neustadt/Süd; Köln-Sülz

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18. 
März 2010 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, 
1. nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) einen Bebau-

ungsplan für das Gebiet zwischen Luxemburger Straße, 
Eifelwall, Rudolf-Amelunxen-Straße und Hans-Carl-Nip-
perdey-Straße in Köln-Neustadt/Süd; Köln-Sülz —Ar-
beitstitel: Eifelwall in Köln-Neustadt/Süd; Köln-Sülz— 
aufzustellen mit dem Ziel, insbesondere ein allgemeines 
Wohngebiet am Eifelwall, eine Fläche für Gemeinbedarf 
(Historisches Archiv) am Eifelwall/Ecke Luxemburger Stra-
ße und öffentliche Grünfläche sowie das Maß der bauli-
chen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und 
die örtlichen Verkehrsflächen festzusetzen; 

2. den am 29.04.2003 gefassten Beschluss zur Aufstellung 
eines Bebauungsplanes nach § 2 Abs. 1 BauGB für das Ge-
biet zwischen südwestlich der Straße Eifelwall, nordwest-
lich der Rudolf-Amelunxen-Straße, nordöstlich der Hans-
Carl-Nipperdey-Straße und südöstlich der Luxemburger 
Straße in Köln-Neustadt/Süd; Köln-Sülz aufzuheben. 

Köln, den 6. April 2013  Der Oberbürgermeister
    gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 6. April 2013  Der Oberbürgermeister
    gez. Roters
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226 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Aufhebung von zwei Durchführungsplänen gemäß  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Adamsstraße in Köln-Mülheim 
Arbeitstitel: Biegerstraße in Köln-Mülheim

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.03.2013 den Satzungsbe-
schluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-West-
falen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung gel-
tenden Fassung – über folgende Durchführungspläne gefasst: 

Aufhebung des Durchführungsplanes Nummer 70482/02 
(7048 Sc 4/02) für das Gebiet zwischen der Buchheimer Stra-
ße, der Regentenstraße, der Seidenstraße und der Adamsstra-
ße in Köln-Mülheim.
Arbeitstitel: Adamsstraße in Köln-Mülheim

Aufhebung des Durchführungsplanes Nummer 70479/07 
(7046 Na/07) für das Gebiet zwischen der Buchheimer Stra-
ße, der Straße Clevischer Ring, der Mülheimer Brücke und der 
Bieg-erstraße in Köln-Mülheim.
Arbeitstitel: Biegerstraße in Köln-Mülheim

Die aufgehobenen Pläne Nummer 70482/02 (7048 Sc 4/02) 
und 70479/07 (7046 Na/07) einschließlich der jeweiligen Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegen mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
Aufhebung der Durchführungspläne Nummer 70482/02 (7048 
Sc 4/02) und 70479/07 (7046 Na/07) rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 

beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 12. April 2013
Der Oberbürgermeister
gez. Roters
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227 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Teilaufhebung von zwei Bebauungsplänen gemäß  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Mündelstraße in Köln-Mülheim 
Arbeitstitel: Arnsberger Straße in Köln-Buchheim

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19. März 2013 den Satzungs-
beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – über folgende Bebauungspläne gefasst: 

Teilaufhebung des Bebauungsplans Nummer 71481/04 für 
das Gebiet zwischen der Zehntstraße, der Holweider Straße, 
der Carlswerkstraße, der Bergisch Gladbacher Straße, der 
Westseite des Bahnhofes Köln-Mülheim, den hinteren Par-
zellengrenzen der Grundstücke Mündelstraße 60 bis 52, der 
südlichen Parzellengrenze des Grundstückes Montanusstraße 
60, der Montanusstraße und der Bergisch Gladbacher Straße 
in Köln-Mülheim. 
Arbeitstitel: Mündelstraße in Köln-Mülheim

Teilaufhebung des Bebauungsplans Nummer 71470/06 (7046 
Nd/06) für das Gebiet zwischen der Arnsberger Straße, der 
Vorortbahn nach Bergisch Gladbach (heutige KVB-Trasse) und 
der Frankfurter Straße in Köln-Buchheim. 
Arbeitstitel: Arnsberger Straße in Köln-Buchheim

Die teilaufgehobenen Pläne Nummer 71481/04 und 71470/06 
(7046 Nd/06) einschließlich der jeweiligen Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 Bau-
gesetzbuch liegen mit dem Wirksamwerden dieser Bekannt-
machung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Ver-
messung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer 
06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
Teilaufhebung der Bebauungspläne Nummer 71481/04 und 
71470/06 (7046 Nd/06) rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 12. April 2013
Der Oberbürgermeister
gez. Roters
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228 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch in Anwendung des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Bergisch Gladbacher Straße/Steyler Straße 
in Köln-Holweide 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19. März 2013 den Satzungs-
beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 7248/02 gemäß § 10 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch im vereinfachten Verfahren nach § 13 Bauge-
setzbuch für das Gebiet beiderseits der Bergisch Gladbacher 
Straße von Honschaftsstraße und Zwickauer Straße, ein-
schließlich des Baugebietes um die Steyler Straße, bis auf der 
südlichen Seite der Bergisch Gladbacher Straße Hausnum-
mer 440 a und auf der nördlichen Seite der Bergisch Glad-
bacher Straße bis zur Hausnummer 501 in Köln-Holweide.  
Arbeitstitel: Bergisch Gladbacher Straße/Steyler Straße in 
Köln-Holweide

Der Bebauungsplan Nummer 7248/02 einschließlich der Be-
gründung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekannt-
machung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Ver-
messung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zim-
mer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 7248/02 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung
Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 

ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 12. April 2013
Der Oberbürgermeister
gez. Roters
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229 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten der vereinfachten Änderung eines Be-
bauungsplans gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Widdersdorf Süd (neu) in Köln-Widdersdorf, 
3. Änderung „Erste Planungsstufe“ 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19. März 2013 den Satzungs-
beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung - über folgenden Bebauungsplan gefasst: 

3. Änderung des Bebauungsplans Nummer 58480/03 mit ge-
stalterischen Festsetzungen gemäß § 10 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 Baugesetzbuch für das Gebiet zwischen Ad-
rian-Meller-Straße, südlicher Grenzen der Grundstücke Max-
Ernst-Str. 46 und 1 – 33, Auf dem Wiesenrain, südöstlicher 
Grenzen der Grundstücke Auf dem Wiesenrain 35, Zum Neuen 
Kreuz 30 und 47 – 53, nordöstlicher Grenzen der Grundstücke 
Zum Neuen Kreuz 53, 45 und 31, Tillmannspfädchen, südöst-
licher Grenzen der Grundstücke In der Lößbörde 22, 24, 30 
– 36 und Neue Sandkaul 22, Neue Sandkaul, südöstlicher und 
nordwestlicher Grenze des Grundstücks Neue Sandkaul 11, 
südöstlicher Grenzen der Grundstücke Hauptstr. 64 b – 66 und 
Händelstr. 1 – 9, Mozartstraße, Hauptstraße, westlicher, süd-
licher und östlicher Grenze des Grundstücks Haus Rath, Frei-
mersdorfer Weg, östlicher Grundstücksgrenze Haus Daveg, 
Rath-Mengenicher Weg, BAB A 1, Zaunstraße, Feldweg Mo-
zartstraße, nördlicher Grenze des Flurstücks 8, Feldweg Zum 
Neuen Kreuz, nördlicher Grenze des Flurstücks 19, Feldweg 
Am Lövenicher Weg, Nordumgehung Lövenich und Widders-
dorfer Landstraße mit den insgesamt 22 unterschiedlichen 
Änderungsbereichen beziehungsweise Nummern im Gesamt-
bereich der ersten Planungsstufe von Widdersdorf Süd (neu) 
in Köln-Widdersdorf.
Arbeitstitel: Widdersdorf Süd (neu) in Köln-Widdersdorf, 3. Än-
derung „Erste Planungsstufe“

Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nummer 58480/03 ein-
schließlich der Begründung liegt mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Sat-
zungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 3. Ände-
rung des Bebauungsplans Nummer 58480/03 rechtsverbindlich. 

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel bei der Durchführung des beschleunigten Verfahrens 
und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn 
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. 

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 12. April 2013
Der Oberbürgermeister
gez. Roters
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230 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Aufhebung von einem Bebauungsplan gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Regentenstraße in Köln-Mülheim

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19. März 2013 den Satzungs-
beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst: 

Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 70481/03 (7048 Sc 
3/03) für das Gebiet zwischen den Grundstücken Buchheimer 
Straße 17 bis 33 und Regentenstraße 1 bis 5 a in Köln-Mül-
heim. 
Arbeitstitel: Regentenstraße in Köln-Mülheim

Der aufgehobene Plan Nummer 70481/03 (7048 Sc 3/03) 
einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem 
Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem 
Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim 
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt 
Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 70481/03 (7048 Sc 
3/03) rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-

ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 12. April 2013
Der Oberbürgermeister
gez. Roters

231 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch in Anwendung des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Bezirkszentrum Wiener Platz/Frankfurter 
Straße in Köln-Mülheim 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19. März 2013 den Satzungs-
beschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
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Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung - über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 7047/02 gemäß § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren nach § 13 Bau-
gesetzbuch für das Gebiet zwischen der Bahnunterfüh-
rung am Mülheimer Bahnhof einschließlich Teile zwischen 
dem Gleisgebiet, beiderseits der Frankfurter Straße bis ein-
schließlich Wiener Platz mit Stadthalle sowie die Grund-
stücke beiderseits der Genovevastraße in Köln-Mülheim. 
Arbeitstitel: Bezirkszentrum Wiener Platz/Frankfurter Straße in 
Köln-Mülheim  

Der Bebauungsplan Nummer 7047/02 einschließlich der  Be-
gründung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekannt-
machung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Ver-
messung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zim-
mer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 7047/02 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung
Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 

Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 12. April 2013
Der Oberbürgermeister
gez. Roters

232 Teileinziehung des Roncalliplatzes und des  
Domklosters in Köln-Altstadt-Nord 
hier: Bekanntmachung der Absicht der Teileinziehung

Es ist beabsichtigt, aus überwiegenden Gründen des öffent-
lichen Wohls die Teileinziehung des Roncalliplatzes und des 
Domklosters in Köln-Altstadt-Nord, Gemarkung Köln, Flur 
28, Teilstück aus dem Flurstück 662, Flur 30, Flurstücke 305, 
334, und Teilstücke aus dem Flurstücken 310, 311, 332, 333, 
351, 352 sowie Flur 31, Teilstück aus dem Flurstück 1354, 
in der Form vorzusehen, dass ein Befahren der Platzflächen 
für den Anlieferverkehr sowie die Zu- und Abfahrt des Dom-
hotels nicht mehr möglich ist. Eine angemessene Grund-
stücksnutzung für die Anlieger ist anderweitig gesichert. 

Die Absicht der Einziehung der o. g. Flächen wird hiermit 
gem. § 7 Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz NRW öffentlich be-
kannt gemacht, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben.  

Ein Plan, aus dem die Lage der einzuziehenden Fläche ersicht-
lich ist, kann beim 
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Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 13 D 61,

montags und donnerstags� von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.
Einwendungen sind innerhalb eines Monats nach dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift beim Oberbürgermeister der Stadt Köln vorzu-
bringen. Es dient einer zügigeren Bearbeitung, wenn sie un-
mittelbar beim Bauverwaltungsamt der Stadt Köln, Stadthaus, 
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, eingereicht werden.

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Angela Thiemann, Amtsleiterin

233 Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
Schulzentrum Köln Ostheim – Trockenbauarbeiten – 
2013-0777-5-c 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle  
Vergabenummer: 2013-0777-5-c
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung – VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 
Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: Hardtgenbuscher Kirchweg 100, 51107 
Köln-Ostheim
Kurze Beschreibung des Auftrags:
Brandschutzsanierung
Einbau von Akustik-Decken, Decken mit Brandschutzanforde-
rung in den Fluren und sonstige Trockenbauarbeiten im Rah-
men einer Teilsanierung des „Schulzentrums Köln Ostheim“.
Das Gebäude, Baujahr 1975, ist 4-geschossig und hat eine 
Geschossfläche von circa 17.000 m².
Im Schulgebäude sind ein Gymnasium und eine Realschule 
untergebracht.
Beginn: Juli 2013 

Aufteilung in Lose:
Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: ja
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Herstellung, Lieferung und Einbau von:
- circa 2.500 m² Akustikdecken,
- circa 215 m² F30 -Decken,
sowie Trockenbauwände und verschiedene andere Trocken-
bauarbeiten.
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §16 
VOB/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung:
Die Arbeiten erfolgen in den Ferien sowie im laufenden Schul-
betrieb und sind an diesen anzupassen.
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise:  mit dem 
Angebot
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100 %

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-26886, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkas-
se KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 15,02 Euro, Bei Versand: 19,42 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 07.05.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
15.05.2013, 10 Uhr
Zuschlagsfrist: 15.08.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieterinnen und Bieter 
oder ihre Bevollmächtigen anwesend sein.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 
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234 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Verbrauchserfassungsgeräte inclusive Wartung und 
Ablesung für 5 Jahre zur Miete – 2013-0774-2-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle  
Vergabenummer: 2013-0774-2-q
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung – VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: Bonner Straße 407 – 413, 50968 Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Lieferung und Montage von Mietzählern zur Erfassung von 
Verbrauchswerten für Wärme, Wasser und Gas sowie jährliche 
Ablesung und Abrechnung für 47 Wohneinheiten.
Beginn: Kalenderwoche 21 2013, Ende: Kalenderwoche 21 
2018
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: ja
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Lieferung und Montage von Mietzählern zur Erfassung von 
Verbrauchswerten für Wärme, Wasser und Gas sowie jährliche 
Ablesung und Abrechnung.
58 Wärmemengenzähler
57 Warmwasserzähler
58 Kaltwasserzähler
Jährliche Ablesung und Abrechung für 47 Wohneinheiten, 5 
Jahre Laufzeit
Optionen: nein

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung: nach den 

Regelungen der VOL
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage:
- Gewerbeanmeldung oder- ummeldung oder Auszug aus 
dem Handelsregister
- aktuelle Bescheinigung der Berufsgenossenschaft über die 
Mitgliedschaft
- aktuelle Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei 
Bauleistungen gemäß § 48 EStG
- aktuelle Bescheinigung über die Betriebshaftpflichtversiche-
rung
- durchschnittliche Mitarbeiterzahl der letzten 3 Jahre
- Handwerkskarte Vorder- und Rückseite
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:
- Jahresumsatz der letzten drei Jahre.
- Bescheinigung in Steuersachen nicht älter als drei Monate
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit:
- zur Verfügung stehende Maschinentechnik
- Referenzen und Anzahl der Mitarbeiter der letzten drei Jahre
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise:
Der Jahresumsatz der letzten drei Jahre, die Referenzen und 
die Anzahl der Mitarbeiter können nach Aufforderung verlangt 
werden.
Alle anderen Nachweise sind mit Angebotsabgabe einzurei-
chen.
Nachweise, die bereits für den Eintrag in die Unternehmerda-
tenbank der Stadt Köln nach dem 01.06.2009 oder die Präqua-
lifizierung eingereicht wurden, brauchen nicht mehr vorgelegt 
werden. Die Präqualifizierungsnummer und/oder Kreditornum-
mern ist im Angebotsvordruck einzutragen.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100 %

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-,
Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-25216, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkas-
se KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 8,32 Euro, Bei Versand: 8,32 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 08.05.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
15.05.2013, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 15.08.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-,
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Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2–10, 50667 Köln 

235 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Beschaffung von Bio-Urnen (Aschekapseln) – 2013-
0732-2-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle  
Vergabenummer: 2013-0732-2-q
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung – VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: Krematorium auf dem Westfriedhof, Ven-
loer Straße 1132, 50829 Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags: Lieferung von 10.000 Bio-
Urnen (Aschekaspseln)
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: ja
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
10.000 Stück Bio-Urnen mit geprägtem Deckel

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise:
mit dem Angebot

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100 %

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, 
Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-25216, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkas-
se KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 0 Euro, Bei Versand: 0 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 08.05.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
15.05.2013, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 15.08.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, 
Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt:
Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse submis-
sionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder an die Faxnum-
mer 0221/221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2–10, 50667 Köln 

236 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Cateringleistungen im Bereich der Rathäuser (ohne 
Gestellung von Servicepersonal) – 2013-0769-3-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle: Zimmer 10 A 04
Vergabenummer: 2013-0769-3-q
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung – VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
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dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: 
Abschluss einer Rahmenvereinbarung, Laufzeit 12 Monate
Ort der Ausführung:
Historisches Rathaus, Rathaus Spanischer Bau, Haus Neuer-
burg
Angaben zur Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilneh-
mer
Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Monaten: 12 

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Bereitstellung von vorgegebenen Kaltgetränken, Heißgeträn-
ken, Schnittchen/Brötchen, Obst, Kuchen/Salzgebäck; Auf- 
und Abdecken der Tische; Gestellung von Servietten und 
Geschirr (Teller, Tassen, Gläser, Besteck); Bereitstellung von 
Stehtischen bei Bedarf; im Ausnahmefall müssen qualitativ 
hochwertigere Produkte geliefert werden; bei Ratssitzungen 
ist auf Anfrage eine Bewirtung zum Verkauf anzubieten.
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
circa 29.174,75 Euro pro Jahr
Optionen: ja
Eine Verlängerungsoption um ein Jahr, bis zu einer Gesamt-
länge von zwei Jahren, ist bei der Ausschreibung beabsichtigt.
Beginn und Ende der Auftragsausführung: Beginn: Januar 
2014 Ende Dezember 2014 

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:
Jahresumsatz der letzten drei Jahre.
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit: 
Referenzen und Anzahl der Mitarbeiter.
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise:
Der Jahresumsatz der letzten drei Jahre, die Referenzen und 
die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nach 
Aufforderung verlangt werden.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung):
Wirtschaftlichkeit des Angebots (Preis)

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, 
Zimmer-Nummer: 10 A 04, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-26884, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkas-
se KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: kostenfrei Euro, Bei Versand: kostenfrei Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 08.05.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
15.05.2013 – 10.00 Uhr
Zuschlagsfrist: 15.08.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, 
Zimmer-Nummer: 10 A 021, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2–10, 50667 Köln 

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

237 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Rahmenvertrag zur Anmietung von Hubarbeitsbüh-
nen in der Stadt Köln über 12 Monate Laufzeit – 
2013-0737-2-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle  
Vergabenummer: 2013-0737-2-q
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung – VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
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Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: 
Abschluss einer Rahmenvereinbarung, Laufzeit 12 Monate
Ort der Ausführung: Stadtgebiet von Köln
Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Monaten: 12 

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Rahmenvertrag zur Anmietung von verschiedenen Hubar-
beitsbühnen für die Kontrolle von Brückenbauwerken und der 
der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit des öffentlichen 
Baumbestandes 
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: ja
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Stellung von verschiedenen Arbeitsbühnen von 18 bis 72 m 
Arbeitshöhe in Stunden. Kalku-lierte Stundenzahl circa 1.550. 
Folgende Arbeitsbühnensysteme sind zu stellen:
- Hubarbeitsbühnen auf LKW-Basis bis 72 m
- Hubarbeitsbühnen auf selbstfahrenden Raupenfahrwerk bis 
30 m
- Teleskopbühnen selbstfahrend Allrad bis 30 m 
- Teleskopbühne selbstfahrend bis 15 m
- Gelenkteleskopbühne bis 20 m 
- Scherenarbeitsbühne bis 18,50 m
Optionen: nein
Vertragslaufzeit der Auftragsausführung: 12 Monate

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung: 
Hinweis: 
Die Hubarbeitsbühnen sind an den jeweiligen vom Auftrag-
geber bestimmten Einsatzstandor-ten zu transportieren und 
abzuholen. 
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage:
Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften, soweit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, 
haben mit dem Angebot die gemäß Gesetz über die Sicherung 
von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – NRW) vom 10.01.2012 

(Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nr. 2 vom 
26.01.2012 Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungser-
klärung abzugeben (Gewährung von Tarif- bzw. Mindestlohn, 
Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vordruck ist den 
Vergabeunterlagen beigefügt.
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise:
mit dem Angebot
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100 %

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-,
Zimmer-Nummer: 10 A0 05, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-25216, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkas-
se KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 0 Euro, Bei Versand: 0 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 07.05.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
14.05.2013, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 14.08.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 

mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
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238 Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
Offenes Verfahren 
Gymnasium Schaurtestraße – Tischlerarbeiten – 
2013-0622-1-c 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle Zimmer 10 A 06
Vergabenummer: 2013-0622-1-c
Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren – VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 
Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: Köln
Kurze Beschreibung des Auftrags: Lieferung und Montage von 
Innentüren einschließlich zugehöriger Artikel
Auftragsausführung: Beginn 08/2013, Ende 11/2013

Aufteilung in Lose:
Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
- 21 Stück Innentüren, 1-flügelig, mit zweiteiligen Stahl-Um-
fassungszargen und kunststoffbeschichteten Türblättern, 
0,76/2,135 – 1,135/2,135 m davon :
- 2 Stück T30/RS, SK 32, mit Glasausschnitt
- 1 Stück T30/RS, SK 37
- 7 Stück T30/RS
- 4 Stück SK 32
- 7 Stück ohne besondere Anforderungen
- 1 Stück Innentür, 1-flügelig, mit zweiteiliger Stahl-Umfas-
sungszarge mit verglastem Seitenfeld und kunststoffbeschich-
tetem Türblatt, 1,75/2,135 m
- 1 Stück Innentür, 1-fllügelig mit Stahl-Eckzarge und kunst-
stoffbeschichtetem Türblatt, 0,81/2,01 m
- 2 Stück Freilauf-Obentürschließer mit Rauchschaltzentrale
- 20 Stück Drückergarnituren, Aluminium, mit Breitschild
- 3 Stück Wechselgarnituren, Aluminium, mit Breitschild
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Sicherheit für die Vertragserfüllung 5 %, Sicherheit für die 
Mängelansprüche 3 %.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §16 
VOB/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung: Die Durch-
führung der Arbeiten erfolgt im laufenden Schulbetrieb und in 
zwei verschiedenen voneinander unabhängigen Bauabschnit-
ten.
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage:
Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften, soweit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, 
haben mit dem Angebot die gemäß Gesetz über die Sicherung 
von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – NRW) vom 10.01.2012 
(Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom 
26.01.2012 Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungser-
klärung abzugeben (Gewährung von Tarif- beziehungsweise 
Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vor-
druck ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:
- Umsätze der letzten 3 Geschäftsjahre,
- Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung in 
Höhe von 250.000 Euro oder Erklärung, dass eine solche im 
Auftragsfall abgeschlossen wird.
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit:
- Referenzliste mit Angabe der Ansprechpartner mit Telefon-
nummern von mindestens 3 gleichwertigen Projekten.
- Das für das Projekt vorgesehene technische Personal, An-
zahl und Qualifikation des zum Einsatz kommenden Fachper-
sonals.
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Wirtschaftlichstes Angebot (100 % Preis).

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 06, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221/221-26889, Fax: 0221/221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkas-
se KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 37050198. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 10,80 Euro, Bei Versand: 13,20 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 28.05.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
05.06.2013, 10.00 Uhr
Zuschlagsfrist: 05.09.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
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Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221/221-26272.
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieterinnen und Bieter 
oder ihre Bevollmächtigen anwesend sein.
Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung 
Köln, Zeughausstraße 2–10, 50667 Köln 
Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fris-
ten von Rechtsbehelfen:
siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) 
unverzüglich gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des 
Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen 
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt 
Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen 
siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB)
30 Kalendertage ab Kenntnis des Rechtsverstoßes, spätes-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss Im Fall der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 
30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe 
im Amtsblatt der EU 
Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an 
das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften: 11.04.2013
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“.
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

29.04.2013 Finanzausschuss
Rathaus Spanischer Bau, Theo-Burauen-Saal 
(Raum-Nr. B 121)
14.30 Uhr

Betriebsausschuss  
Veranstaltungszentrum Köln
Rathaus Spanischer Bau, Theo-Burauen-Saal 
(Raum-Nr. B 121)
14.30 Uhr

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden
Rathaus Spanischer Bau, Theo-Burauen-Saal 
(Raum-Nr. A 119)
15.00 Uhr

30.04.2013 Rat
Rathaus Spanischer Bau, Ratssaal
10.00-13.00 Uhr und 15.00 Uhr

Rahmenplanungsbeirat  
Braunsfeld/Müngersdorf/Ehrenfeld
Bezirksrathaus Lindenthal
7. Etage, Sitzungssaal im Konferenzzentrum, 
Aachener Strasse 220, 50931 Köln
19.00 Uhr

29.04.2013 Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksrathaus Rodenkirchen
Hauptstraße 85 
50996 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
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